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Niedriglohnbeschäftigung 2022 – 
Deutlicher Rückgang in 
Westdeutschland 

Thorsten Kalina 

● Das Niedriglohnrisiko ist in Deutschland zwischen 2021 und 2022 insgesamt 
um fast zwei Prozentpunkte auf 19 % gesunken. Anders als in früheren Jah-
ren zeigte sich vor allem in Westdeutschland ein deutlicher Rückgang von 
19,9 % auf 17,9 %. 

● Von dieser positiven Entwicklung konnten Beschäftigtengruppen mit einem 
hohen Niedriglohnrisiko, wie etwa Ausländer*innen, Beschäftigte mit Mig-
rationshintergrund oder befristet Beschäftigte, nur zum Teil profitieren. 
Vielfach reduzierte sich das Niedriglohnrisiko für Beschäftigtengruppen, die 
im Allgemeinen eher eine überdurchschnittliche Entlohnung haben (Akade-
miker*innen, Männer, mittlere Altersgruppen). Ferner sank es eher in sozi-
alversicherungspflichtiger Teilzeitbeschäftigung als in Minijobs. 

● Ein Rückgang des Niedriglohnrisikos war für die jeweiligen Gruppen meis-
tens nicht mit Beschäftigungsverlusten verbunden, einzige Ausnahme sind 
befristet Beschäftigte. 

● Für tarifgebundene Beschäftigte ist das Niedriglohnrisiko mit knapp 11 % 
deutlich geringer als für nicht tarifgebundene Beschäftigte mit gut 26 %. 
Maßnahmen zur Stärkung der Tarifbindung könnten helfen, den Niedrig-
lohnsektor weiter zu verkleinern.  
 
 Aktuelle Forschungsergebnisse aus dem Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ),  
Universität Duisburg-Essen 
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1 Einleitung 

Ziel der Mindestlohnerhöhung auf 12 € im Oktober 
2022 war es unter anderem, die Löhne im Niedrig-
lohnbereich zu erhöhen (Dütsch et al. 2025, S. 114f.). 
Diese Erhöhung führte für knapp 6 Mio. Beschäftigte 
(rund 15 % aller Beschäftigten) zu unmittelbaren 
Lohnsteigerungen und hatte damit eine noch stär-
kere Wirkung als die Einführung des Mindestlohns 
im Jahr 2015, von der rund 4 Mio. Beschäftigte un-
mittelbar betroffen waren (gut 11 % aller Beschäftig-
ten). Ein weiterer Impuls für die deutliche Erhöhung 
des Mindestlohns war die Europäische Mindestlohn-
richtlinie, die als Richtwert für eine angemessene 
Höhe des gesetzlichen Mindestlohns 60 % des Brut-
tomedianlohns vorsieht (Lübker und Schulten 2024, 
S. 4). 

Während Deutschland Ende des letzten Jahrtau-
sends noch für eine geringe Einkommensspreizung 
bekannt war, hatte sich in den folgenden Jahren der 
Niedriglohnbereich u.a. durch die Hartz-Reformen 
und Deregulierungen des Arbeitsmarktes deutlich 
ausgeweitet (Kalina 2024). Im Jahr 2018 hatte 
Deutschland mit knapp 21 % einen der größten 
Niedriglohnsektoren in Europa und lag deutlich über 
dem EU-Durchschnitt von rund 15 %.1 Nach den neu-
esten Eurostat-Daten liegt Deutschland 2022 bei 
knapp 19 % und damit zwei Prozentpunkte niedriger 
als 2018.2 Ein Wert für Europa insgesamt wird nicht 
ausgewiesen. Mit 19 % ist das Niedriglohnrisiko in 
Deutschland aber immer noch deutlich höher als 
etwa in Frankreich mit 9,7 % oder in Finnland mit 
6,5 %. Grabka (2024, S. 73) weist für Deutschland auf 
Basis der Verdiensterhebung für 2022 ein Niedrig-
lohnrisiko von 15,2 % aus, was ebenfalls für einen 
leichten Rückgang auf einem immer noch hohen Ni-
veau spricht. Das Statistische Bundesamt ermittelt 
für 2022 ein Niedriglohnrisiko von 19,1 %, was weit-
gehend mit dem von Eurostat veröffentlichten Wert 

_ 

1 https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Bevoelkerung-Arbeit-So-
ziales/Arbeitsmarkt/_Grafik/_Interaktiv/2-01-niedriglohn-eu-insge-
samt.html.  
Für Eurostat-Daten vgl. https://doi.org/10.2908/EARN_SES_PUB1S 
2 Eurostat-Datenbank: Niedriglohnempfänger als Prozentsatz der ge-
samten Angestellten (ohne Auszubildende) nach Geschlecht.  
https://ec.europa.eu/eurostat/databrow-
ser/view/earn_ses_pub1s/default/table 
3https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Mindest-
loehne/Tabellen/niedriglohn-beschaeftigte.html 
Datenquelle für die Jahre 2022 bis 2024 ist die Verdiensterhebung (VE), 
die seit Januar 2022 monatlich durchgeführt wird. Für weiter zurückrei-
chende Jahre greift das Statistische Bundesamt auf andere Daten wie 
die Verdienststrukturerhebung zurück, die bis 2018 alle vier Jahre 

identisch ist. In den Jahren 2023 und 2024 ist das 
Niedriglohnrisiko laut Statistischem Bundesamt wei-
ter gesunken auf 16,3 % bzw. 15,9 %.3  

Ob ein großer Niedriglohnsektor als sozialpolitisches 
Problem gesehen wird oder als Lösung für Arbeits-
marktprobleme, beispielsweise im Bereich der Be-
schäftigung Geringqualifizierter, ist umstritten. Be-
fürworter eines Niedriglohnsektors argumentieren, 
dass von niedriger Bezahlung oft nur Beschäftigte 
betroffen seien, die sich etwas dazuverdienen, oder 
dass Niedriglohnjobs Geringqualifizierten einen Ein-
stieg in den Arbeitsmarkt ermöglichen. Tatsächlich 
aber ist die Mehrheit der Niedriglohnbeziehenden 
gut qualifiziert und arbeitet in Vollzeit. So hatten im 
Jahr 2021 rund 78 % eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung oder einen akademischen Abschluss und gut 
53 % waren in Vollzeit tätig (Kalina 2024). Vor dem 
Hintergrund des derzeit in vielen Branchen beklag-
ten Arbeitskräftemangels sowie mit Blick auf die Al-
terssicherung stellen Niedriglohnjobs ein gravieren-
des sozialpolitisches Problem dar (Grabka und Göb-
ler 2020, S. 12f.; Steffen 2011).  

2 Fragestellung, Datengrundlage und 
methodisches Vorgehen 

Im Tarifautonomiestärkungsgesetz wird der Schutz 
der Arbeitnehmer*innen als ein Ziel des Mindest-
lohns aufgeführt.4 Dütsch et al. (2025, S. 114) verste-
hen unter dieser Schutzfunktion die Steigerung der 
Löhne von Geringverdienenden. Den Niedriglohn-
sektor zu verkleinern oder die Lohnungleichheit zu 
verringern, wird nicht explizit als Ziel des Mindest-
lohns genannt. 

Um zu sehen, ob sich die Löhne von Geringverdie-
nenden erhöht haben, wird in Abschnitt 3 zunächst 
auf die Lohnentwicklung im unteren Stundenlohn-

durchgeführt wurde. Die Informationen der Verdiensterhebung stam-
men aus der Personalverwaltung von Unternehmen. Im Gegensatz dazu 
ist die Grundlage der eigenen Auswertung eine Befragung von Haushal-
ten und Beschäftigten. Diese werden u.a. nach ihrer tatsächlichen Ar-
beitszeit gefragt, die deutlich höher sein kann als die vertragliche Ar-
beitszeit in der VE, weil hier auch unbezahlte Mehrarbeit enthalten ist. 
Die Daten des SOEP werden seit 1984 erhoben und ermöglichen somit 
die Analyse längerer Zeitreihen z.B. in Hinsicht auf Strukturveränderun-
gen des Niedriglohnsektors.  
4https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzei-
ger_BGBl&start=//* %5b@attr_id= %27bgbl114s1348.pdf %27 %5d.  
Eine Ausführliche Analyse des Themas Arbeitnehmerschutz findet sich 
bei Weinkopf und Kalina (2020). 

https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Bevoelkerung-Arbeit-Soziales/Arbeitsmarkt/_Grafik/_Interaktiv/2-01-niedriglohn-eu-insgesamt.html
https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Bevoelkerung-Arbeit-Soziales/Arbeitsmarkt/_Grafik/_Interaktiv/2-01-niedriglohn-eu-insgesamt.html
https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Bevoelkerung-Arbeit-Soziales/Arbeitsmarkt/_Grafik/_Interaktiv/2-01-niedriglohn-eu-insgesamt.html
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/earn_ses_pub1s/default/table
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/earn_ses_pub1s/default/table
https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Mindestloehne/Tabellen/niedriglohn-beschaeftigte.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Mindestloehne/Tabellen/niedriglohn-beschaeftigte.html
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bereich eingegangen. Zum einen lässt sich hier un-
tersuchen, ob sich die Mindestlohnerhöhung auf die 
durchschnittliche Lohnhöhe im Niedriglohnbereich 
auswirkt. Zum anderen sind solche Lohnsteigerun-
gen eine wichtige Erklärung für Veränderungen beim 
Umfang der Niedriglohnbeschäftigung. 

Im Mittelpunkt des Reports steht die Frage, wie sich 
der Umfang der Niedriglohnbeschäftigung im Jahr 
2022 verändert hat und wie sich dies auf einzelne 
Beschäftigtengruppen auswirkt (Abschnitte 4 und 5). 
In Abschnitt 6 wird auf die Frage eingegangen, wie 
der Niedriglohnsektor weiter verkleinert werden 
kann. Es wird diskutiert, welche Rolle weitere Min-
destlohnerhöhungen und eine Erhöhung der Ta-
rifbindung dabei spielen können. In Abschnitt 7 wer-
den die Ergebnisse zusammengefasst und es wird 
ein Fazit gezogen.  

Datengrundlage der eigenen Berechnungen ist das 
Sozio-oekonomische Panel (SOEP v39), eine reprä-
sentative jährliche Wiederholungsbefragung priva-
ter Haushalte, die seit 1984 in Westdeutschland und 
seit 1990 auch in Ostdeutschland durchgeführt wird 
(vgl. Goebel et al. 2018). Das SOEP ermöglicht – an-
ders als z.B. Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
– auch die Einbeziehung von Teilzeitbeschäftigten 
und Minijobber*innen, die überproportional häufig 
von niedrigen Stundenlöhnen betroffen sind. Zur Be-
stimmung des Umfangs der Niedriglohnbeschäfti-
gung wird gemäß der OECD-Definition eine Niedrig-
lohnschwelle von zwei Dritteln des mittleren Stun-
denlohns (Median) für Deutschland insgesamt ver-
wendet (vgl. OECD 1996, S. 70). Die Stundenlöhne in 
den Auswertungen zur Niedriglohnbeschäftigung 
wurden auf der Basis der Bruttomonatsverdienste 
(ohne Sonderzahlungen wie Urlaubs- oder Weih-
nachtsgeld) und der Angaben der Befragten zu ihrer 
tatsächlich geleisteten Arbeitszeit berechnet, wobei 
Überstunden in beiden Größen enthalten sein kön-
nen. Für Beschäftigte, in deren Betrieb Arbeitszeit-
konten geführt werden, wurde die vertraglich ver-
einbarte Arbeitszeit anstatt der tatsächlichen Ar-
beitszeit verwendet.  

Die eigenen Analysen auf der Basis des SOEP bezie-
hen sich wie vergleichbare Auswertungen auf alle 
abhängig Beschäftigten (vgl. auch Grabka 2021; 
Grabka und Göbler 2020). Selbstständige und 

_ 

5 Mit Lohnspreizung ist der Abstand zwischen dem Durchschnittslohn im 
Niedriglohnsektor und der Niedriglohnschwelle gemeint.  

Freiberufler*innen sowie mithelfende Familienan-
gehörige wurden ausgeschlossen, da sich für sie ein 
Stundenlohn nicht sinnvoll berechnen lässt. Nicht 
berücksichtigt wurden darüber hinaus auch die fol-
genden Gruppen: Auszubildende, Praktikant*innen, 
Personen in Rehabilitation, Umschulung sowie in 
weiteren arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, Be-
schäftigte in Behindertenwerkstätten, Personen im 
Bundesfreiwilligendienst wie auch Beschäftigte in 
Altersteilzeit. Darüber hinaus beschränkt sich die 
Auswertung auf Beschäftigte, die mindestens 
18 Jahre alt sind. 

3 Entwicklung der Niedriglohnschwelle 
und der Stundenlöhne im Niedriglohn-
bereich 

Die Analyse der Entwicklung der Niedriglohn-
schwelle ist aus zwei Gründen relevant. Zum einen 
kann man anhand des Zusammenhangs von Min-
destlohnhöhe und Niedriglohnschwelle darauf 
schließen, wie wirksam ein nationaler Mindestlohn 
ist. Liegt der Mindestlohn knapp unterhalb der Nied-
riglohnschwelle, trägt dieser eher zur Verringerung 
des Niedriglohnsektors bei als ein Mindestlohn, der 
niedriger angesetzt ist. Zum anderen legt der Ab-
gleich der durchschnittlichen Lohnhöhe im Niedrig-
lohnbereich und der Niedriglohnschwelle die Lohn-
spreizung im Niedriglohnsektor offen.5 Man erkennt 
dadurch, wie weit die Löhne nach unten „ausfran-
sen“. 

Bei der Entwicklung der Niedriglohnschwelle in 
Deutschland lassen sich im Rückblick drei unter-
schiedliche Phasen erkennen (Abbildung 1): Von 
1995 bis 2003 stieg die Niedriglohnschwelle in 
Deutschland mit Ausnahme des Jahres 2000 durch-
gängig, was auf einen insgesamt ansteigenden Me-
dianlohn verweist. 6 Von 2004 bis 2013 erhöhte sie 
sich hingegen kaum und es gab nur eine Lohnsteige-
rung um 64 ct (Cent) bzw. gut 7 %. Seit 2014 ist die 
Niedriglohnschwelle kontinuierlich gestiegen, be-
sonders deutlich in den letzten Jahren mit Steigerun-
gen um 60 ct in 2020 und 2021 sowie 95 ct in 2022. 
Zwischen 2014 und 2022 ist damit die Niedriglohn-
schwelle um 3,69 € (+37 %) gestiegen.

6 Da die Niedriglohnschwelle einem festen Anteil des Medians ent-
spricht, ist der Median, also der mittlere Lohn, ebenfalls sehr deutlich 
gestiegen. 
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Abbildung 1: Entwicklung von Niedriglohnschwelle und gesetzlichem Mindestlohn in Deutschland, 1995 – 2022 

Höhe in Euro pro Stunde bzw. in Prozent 

 

Quelle: SOEP v39, eigene Berechnung. 

Bei der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 
hatte der Abstand zwischen der Niedriglohnschwelle 
(10,16 €) und der Höhe des gesetzlichen Mindest-
lohns (8,50 €) noch bei 1,66 € gelegen. Bis Anfang 
2022 hatte sich die Differenz zwischen der Höhe des 
gesetzlichen Mindestlohns und der Niedriglohn-
schwelle dann jedoch auf immerhin 3,83 € pro 
Stunde (9,82 € gegenüber 13,65 €) deutlich vergrö-
ßert, was zeigt, dass die Entwicklung des gesetzli-
chen Mindestlohns in Deutschland hinter der allge-
meinen Lohnentwicklung zurückgeblieben war.  

In Relation zum Medianlohn war der Mindestlohn 
von knapp 56 % im Jahr 2015 auf nur noch 48 % An-
fang 2022 gesunken (Abbildung 1). Dies bestätigen 
auch Analysen von Börschlein et al. (2021 und 2022). 
Die Autor*innen gehen allerdings davon aus, dass 
dieses Defizit mit der Erhöhung des gesetzlichen 

_ 

7 Die anvisierte ambitioniertere Niedriglohnschwelle in Höhe von zwei 
Dritteln des jeweiligen nationalen Medians war auf der europäischen 
Ebene bislang nicht durchsetzbar. Hintergrund dürfte sein, dass das Aus-
gangsniveau des Mindestlohns in einer ganzen Reihe von EU-Ländern 
noch recht gering ist und oftmals deutlich unter 50 % des nationalen Me-
dians liegt. 

Mindestlohns auf 12 € ab 1. Oktober 2022 ausgegli-
chen wird. Mit der Erhöhung auf 12 € liegt der Min-
destlohn in Deutschland nach der eigenen Analyse 
bei knapp 59 % des Medianlohns aller Beschäftigten 
und damit nur noch knapp unter dem Niveau von 
etwa 60 % des nationalen Medians, das in der Dis-
kussion über eine angemessene Höhe von gesetzli-
chen Mindestlöhnen auf der Ebene der Europäi-
schen Kommission seit einigen Jahren eine promi-
nente Rolle spielt (vgl. Lübker und Schulten 2022).7 
Dütsch et al. (2025, S. 118) gehen für Oktober 2022 
von einem Kaitz-Index8 von 56 % bezogen auf den 
Medianlohn von Vollzeitbeschäftigen und von 63 % 
bezogen auf alle Beschäftigten aus. Lübker und 
Schulten (2024, S. 10) weisen für 2023 einen medi-
anbasierten Kaitz-Index von 52,9 % aus. 9  

8 Die Relation aus Mindestlohn und Medianlohn wird als Kaitz-Index be-
zeichnet (vgl. Dütsch et al. 2024). 
9 Der Unterschied zwischen den Berechnungen basiert auf unterschied-
lichen Datenquellen (SOEP in der eigenen Auswertung, Verdienststruk-
turerhebung bei Dütsch et al. 2024 und eine Eurostat-Auswertung auf 
Grundlage der Verdiensterhebung bei Lübker und Schulten 2024). 
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Ein Indikator dafür, wie sich der Mindestlohn auf die 
Lohnstruktur auswirkt, ist der Durchschnittslohn der 
Niedriglohnbeziehenden. Betrachtet man die län-
gerfristige Entwicklung, ist erkennbar, dass der 
Durchschnittslohn im Niedriglohnbereich bereits 

seit 2008 stärker als die Niedriglohnschwelle gestie-
gen und damit auch näher an diese herangerückt 
war. Im Zuge der Mindestlohneinführung im Jahr 
2015 hat sich dieser Prozess bis 2016 weiter ver-
stärkt (Abbildung 2).

 Abbildung 2: Durchschnittslohn im Niedriglohnbereich, Niedriglohnschwelle und Relation aus beidem, 1995 – 2022  

Angaben in indexierten Werten und in Prozent 

 

Quelle: SOEP v39, eigene Berechnung. 

Der durchschnittliche Stundenlohn im Niedriglohn-
bereich lag im Jahr 2014 mit 7,19 € bei gut 72 % der 
damaligen Niedriglohnschwelle von 9,96 €. Im Jahr 
2016, kurz nach der Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohns, verdienten die Niedriglohnbeziehen-
den im Durchschnitt schon 7,99 €, was gut 76 % der 
höheren Niedriglohnschwelle des Jahres 2016 
(10,47 €) entsprach. Die Durchschnittslöhne im 
Niedriglohnbereich waren also zwischen 2014 und 
2016 deutlich stärker gestiegen als der Medianlohn. 
Auch die Studie von Burauel et al. (2018, S. 89) zeigt, 
dass die Löhne im Zuge der Einführung des gesetzli-
chen Mindestlohns vor allem im unteren Bereich der 
Stundenlohnverteilung überproportional angeho-
ben worden sind. In den Jahren 2016 bis 2020 be-
wegt sich der Durchschnittslohn im Niedriglohnbe-
reich auf einem Niveau von rund 76 %, ohne dass ein 
Trend erkennbar ist. Zwischen 2020 und 2021 sinkt 

dann allerdings der Durchschnittlohn im Niedrig-
lohnbereich auf rund 73 % der Niedriglohnschwelle 
deutlich ab. Hintergrund ist, dass der Mindestlohn in 
dieser Zeitspanne lediglich von 9,25 € auf 9,36 €, 
d.h. um 11 ct gestiegen ist, während sich die Nied-
riglohnschwelle von 12,10 € auf 12,70 € immerhin 
um 60 ct deutlich erhöht hat. Mit der Erhöhung des 
Mindestlohns auf 12 € im Jahr 2022 haben sich auch 
die Durchschnittslöhne im Niedriglohnbereich deut-
lich erhöht und liegen mittlerweile wieder bei knapp 
75 % der Niedriglohnschwelle, damit aber immer 
noch unter dem Wert von 76 %, der nach der Einfüh-
rung des Mindestlohns erreicht wurde.  

Dies könnte allerdings methodisch bedingt sein, da 
sich nur ein Teil der im SOEP ermittelten Löhne auf 
die Zeit ab Oktober 2022, also den Zeitraum nach Er-
höhung des Mindestlohns auf 12 €, bezieht. Die Wir-
kung dieser Erhöhung wird sich vermutlich erst in 
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der nächsten SOEP-Welle vollständig zeigen.10 Den-
noch stellt sich die Frage, ob es bei einem Mindest-
lohn von 12 € und einem Durchschnittslohn im Nied-
riglohnbereich von 10,20 €, also deutlich unterhalb 
des Mindestlohns, nicht auch Probleme bei der 
Durchsetzung des Mindestlohns gibt (vgl. zu Min-
destlohnverstößen den Bericht der Mindestlohn-
kommission (2023, S. 73f.)).  

4 Umfang der Niedriglohnbeschäftigung 
in der Gesamtwirtschaft 

Der Anteil der Niedriglohnbeschäftigung erreichte in 
Deutschland in den Jahren 2009 bis 2011 einen 
Höchststand von rund 24 % aller Beschäftigten (Ab-
bildung 3). Von 2012 bis 2017 bewegte sich das Ni-
veau der Niedriglohnbeschäftigung dann zwischen 
knapp 22 % und 23 %. Erst seit dem Jahr 2018 – also 

drei Jahre nach der Einführung des gesetzlichen Min-
destlohns – war die Anzahl der Niedriglohnbeschäf-
tigten in Deutschland und deren Anteil an der Ge-
samtbeschäftigung erstmals tatsächlich erkennbar 
gesunken auf 21,2 % im Jahr 2018.  

Bemerkenswert ist vor allem der Rückgang des Um-
fangs des Niedriglohnsektors auf 19 % der abhängig 
Beschäftigten im Jahr 2022, der sich sehr deutlich in 
Westdeutschland bemerkbar macht, während 
frühere Rückgänge vor allem mit der Entwicklung in 
Ostdeutschland zusammenhingen (Kalina 2024). Im 
Vergleich zum Jahr 2011, als der Anteil der Niedrig-
lohnbeschäftigten in Deutschland mit gut 24 % aller 
Beschäftigten einen historischen Höchstwert er-
reicht hatte, war somit bis 2022 ein Rückgang um 
fünf Prozentpunkte zu verzeichnen. Dieser Rückgang 
hatte schon vor der Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohns eingesetzt, war durch diesen aber 
weiter beschleunigt worden. 

  

Abbildung 3: Entwicklung des Niedriglohnanteils in Deutschland 

Angaben in Prozent der Beschäftigten in Ostdeutschland, Westdeutschland und Deutschland gesamt  

 

Quelle: SOEP v39, eigene Berechnung. 

_ 

10 Rund 46 % der Interviews der abhängig Beschäftigten stammen aus 
den Monaten Oktober bis Dezember 2022. Die Durchschnittslöhne im 

Niedriglohnbereich lassen sich mit dem SOEP nicht sinnvoll für einzelne 
Monate berechnen, sondern nur für das ganze Jahr. 
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Betrachtet man den Zeitraum ab 2011, also den Zeit-
punkt mit dem höchsten Niedriglohnrisiko, ist dieses 
in Ostdeutschland um immerhin gut 15 Prozent-
punkte zurückgegangen gegenüber nur knapp drei 
Prozentpunkten in Westdeutschland. Der Rückgang 
des Niedriglohnrisikos ist für Deutschland insgesamt 
stark durch die Annäherung der Ostlöhne an das 
Westniveau geprägt. Zum deutlichen Rückgang der 
Niedriglohnbeschäftigung in Ostdeutschland hat 
beigetragen, dass in den meisten Branchen die zuvor 
unterschiedlich hohen tariflichen Verdienste in 
West- und Ostdeutschland inzwischen weitgehend 
angeglichen worden sind (Kalina und Weinkopf 
2021). Allerdings ist die Tarifbindung der Beschäftig-
ten in Ostdeutschland mit 45 % weiterhin niedriger 
als in Westdeutschland mit 54 % (Lübker 2022), so-
dass auch im Jahr 2022 mit knapp 25 % immer noch 
ein deutlich höherer Anteil der ostdeutschen Be-
schäftigten für einen Stundenlohn unterhalb der 
Niedriglohnschwelle von 13,65 € brutto arbeitete als 
in Westdeutschland mit knapp 18 %.  

Die absolute Zahl der Niedriglohnbeschäftigten war 
im Zeitverlauf von rund 5 Mio. Mitte der 1990er 
Jahre auf 7,8 Mio. im Jahr 2009 deutlich gestiegen. 
Nach einem zwischenzeitlich leichten Rückgang 
wurde in den Jahren 2016 und 2017 mit jeweils 7,9 

Mio. gering bezahlten Beschäftigten ein Höchstwert 
erreicht. Im Jahr 2019 wiederum sank die Anzahl der 
Niedriglohnbeziehenden auf 7,2 Mio. ab, erreichte 
dann jedoch 2021 mit 7,8 Mio. fast den bisherigen 
Höchststand und ging 2022 auf 7,2 Mio. zurück.11  

5 Betroffenheit von Beschäftigten- 
gruppen durch Niedriglöhne 

In Deutschland insgesamt ist das Niedriglohnrisiko 
zwischen 2021 und 2022 von 20,9 % auf 19 % zu-
rückgegangen (-8,8 %).12 Ein besonders hohes Nied-
riglohnrisiko hatten 2022 Minijobber*innen 
(80,8 %), Jüngere (47,9 %), Geringqualifizierte 
(44,9 %), befristet Beschäftigte (34,2 %) sowie Aus-
länder*innen (29,5 %), Beschäftigte mit direktem 
Migrationshintergrund13 (24,2 %) sowie Frauen 
(23,8 %) (Tabelle 1). Besonders deutlich gesunken ist 
das Niedriglohnrisiko für Ausländer*innen (-17,1 %) 
und für Beschäftigte mit direktem Migrationshinter-
grund (-23,3 %). Für Hochqualifizierte, Männer, Be-
schäftigte aus den mittleren Altersgruppen, befristet 
Beschäftigte und Teilzeitbeschäftigte war der Rück-
gang mit Werten zwischen 10,5 % und 13,9 % eben-
falls überdurchschnittlich. 

Tabelle 1:  Änderung des Niedriglohnrisikos 2021 – 2022 nach Beschäftigtenmerkmalen 

 Angaben in Prozent 

Kategorie Ausprägung 2021 2022 Änderung 2021 – 2022  
(relativ in %) 

Qualifikation Ohne Berufsausbildung 48,0 44,9 -6,6 

Mit Berufsausbildung 21,7 20,0 -8,0 

Akademischer Abschluss 8,9 8,0 -10,5 

Geschlecht Männer 16,6 14,6 -11,9 

Frauen 25,5 23,8 -6,8 

_ 

11 Quelle der Absolutzahlen ist, wie auch in allen anderen Abbildungen 
und Tabellen dieses Reports, eine eigene Berechnung mit dem SOEP 
v39.  
12 Hier wird die relative Änderung zwischen den Prozentwerten ausge-
wiesen. In der Gesamtwirtschaft ist das Niedriglohnrisiko um etwa 1,9 
Prozentpunkte zurückgegangen. Bezogen auf das Niedriglohnrisiko im 
Jahr 2021 ist dies ein Rückgang um 8,8 %. Für die Berechnung werden 
mehr Nachkommastellen verwendet als hier ausgewiesen. Der genaue 
Wert berechnet sich wie folgt: 1,8476/20,8767*100=8,8499 %. Die rela-
tive Änderung gibt besser wieder, wie sich das Niedriglohnrisiko einer 
Gruppe verändert hat, als die absolute Änderung in Prozentpunkten, 

weil hier auf das Ausgangsniveau Bezug genommen wird. So ist das 
Niedriglohnrisiko für Geringqualifizierte um 3,2 Prozentpunkte und für 
Hochqualifizierte um 0,9 Prozentpunkte gesunken. Der relative Rück-
gang war für Hochqualifizierte mit über 10 % aber deutlich stärker als 
für Geringqualifizierte mit 6,6 %, weil diese mit einem Niedriglohnrisiko 
von 8,9 % im Jahr 2021 ein viel geringeres Ausgangsniveau hatten als 
Geringqualifizierte mit 48 %.   
13 Ein direkter Migrationshintergrund besagt, dass eine Person selbst zu-
gewandert ist. Bei einem indirekten Migrationshintergrund sind die El-
tern zugewandert.  
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Alter Unter 25 Jahren 48,2 47,9 -0,7 

25 – 34 19,7 17,6 -10,8 

35 – 44 15,3 13,2 -13,9 

45 - 54 16,9 15,2 -10,0 

55+    

Nationalität Befristet 38,8 34,2 -11,8 

Unbefristet 17,8 17,0 -4,5 

Migrationshintergrund Kein Migrations- 
hintergrund 

18,6 17,7 -4,7 

Direkter Migrations- 
hintergrund 

31,5 24,2 -23,3 

Indirekter Migrations- 
hintergrund 

21,7 19,8 -8,8 

Befristung Befristet 38,8 34,2 -11,8 

Unbefristet 17,8 17,0 -4,5 

Arbeitszeitform Vollzeit 12,6 11,8 -6,6 

Teilzeit 24,2 21,3 -11,8 

Minijob 82,5 80,8 -2,1 

Gesamtwirtschaft 20,9 19,0 -8,8 

Lesehilfe: Im Jahr 2022 übten 44,9 % der Beschäftigten ohne abgeschlossene Berufsausbildung eine Tätigkeit mit einer 
Entlohnung unterhalb der Niedriglohnschwelle von 13,65 € aus. Gegenüber 2021 hat sich dieser Anteil um 
6,6 % verringert.  

Quelle: SOEP v39, eigene Berechnung. 

Der Rückgang des Niedriglohnrisikos einer Beschäf-
tigtengruppe hängt mit überdurchschnittlichen Stei-
gerungen der Löhne im unteren Stundenlohnbereich 
zusammen. Bei steigenden Löhnen stellt sich aus 
Sicht der Unternehmen die Frage, ob Beschäftigte 
ein Produktivitätsniveau haben, das eine Beschäfti-
gung zu den höheren Löhnen sinnvoll erscheinen 
lässt.  

Hier steht immer die Frage im Raum, ob Erhöhungen 
des Mindestlohns die Beschäftigungschancen weni-
ger produktiver Arbeitskräfte reduzieren. Die über-
wiegend auf die USA bezogenen Studien zu diesem 
Thema zeigen für Geringqualifizierte uneinheitliche 

Ergebnisse (Neumark 2018). Für Migrant*innen kön-
nen keine negativen Beschäftigungseffekte gefun-
den werden, in einigen Studien nimmt ihre Beschäf-
tigung sogar zu (Zavodny 2014). Eine aktuelle Über-
sicht von Studien zu Beschäftigungswirkungen des 
Mindestlohns in Deutschland findet sich in Dütsch et 
al. (2025). Demnach konnte aufgrund der Einfüh-
rung des Mindestlohns in Deutschland und seiner 
nachfolgenden Erhöhungen ein leichter Rückgang 
der geringfügigen Beschäftigung festgestellt wer-
den, während reguläre Beschäftigung nicht betrof-
fen war. Ein Teil der geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnisse wurde in reguläre Beschäftigung umge-
wandelt. 
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Tabelle 2:  Änderung der Struktur der Gesamtbeschäftigung, 2021 – 2022  

Anteil an allen Niedriglohnbeschäftigten bzw. an der Gesamtbeschäftigung in Prozent 

Kategorie Ausprägung Anteil der jeweiligen Gruppe an der Gesamtbe-
schäftigung 

Änderung 2021 – 2022  
(relativ in %) 

2021 2022 

Qualifikation Ohne Berufsausbildung 12,4 12,2 -2,2 

Mit Berufsausbildung 57,6 54,6 -5,2 

Akademischer Abschluss 30,0 33,2 +10,8 

Geschlecht Männer 52,2 51,8 -0,8 

Frauen 47,8 48,2 +0,8 

Alter Unter 25 Jahre 6,1 6,6 +8,5 

25 – 34 21,3 21,2 -0,5 

35 – 44 21,8 22,9 +5,2 

45 – 54 23,6 23,5 -0,5 

55+ 27,2 25,8 -5,2 

Nationalität Deutsche 88,2 87,9 -0,3 

Ausländer*innen 11,8 12,1 +2,5 

Migrationshintergrund Kein Migrations- 
hintergrund 

77,1 73,7 -4,4 

Direkter Migrations- 
hintergrund 

16,5 18,6 +12,9 

indirekter Migrations- 
hintergrund 

6,4 7,7 +19,7 

Befristung Befristet 11,1 10,3 -7,7 

Unbefristet 88,9 89,7 +1,0 

Arbeitszeitform Vollzeit 66,4 64,8 -2,4 

Teilzeit 25,5 28,2 +10,6 

Minijob 8,1 7,0 -13,6 

Gesamtwirtschaft 100,0 100,0 0,0 

Lesehilfe: Geringqualifizierte machten 2021 12,4 % aller abhängig Beschäftigten aus. 2022 waren es 12,2 % und damit 
0,2 Prozentpunkte bzw. 2,2 % weniger.  

Quelle: SOEP v39, eigene Berechnung. Der Wert von 100 % ergibt sich als Summe der Werte einer Kategorie (z.B. 
Qualifikation). 
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Tabelle 2 zeigt die Entwicklung der Beschäftigung für 
unterschiedliche Beschäftigtengruppen zwischen 
2021 und 2022. Die Auswertung deutet nicht darauf 
hin, dass für Gruppen mit einem deutlichen Rück-
gang des Niedriglohnrisikos dies zulasten von Be-
schäftigungsverlusten erfolgte. Vor allem der Anteil 
an der Gesamtbeschäftigung von Beschäftigten mit 
direktem Migrationshintergrund, also der Gruppe 
mit dem deutlichsten Rückgang beim Niedriglohnri-
siko, ist zwischen 2021 und 2022 um gut zwei Pro-
zentpunkte (knapp 13 %) gestiegen. Ein ähnlicher 
Zusammenhang, also ein Rückgang des Niedriglohn-
risikos bei gleichzeitiger Zunahme des Anteils an der 
Gesamtbeschäftigung, zeigt sich auch für Hochquali-
fizierte, die Altersgruppe von 35 bis 44 Jahren, Aus-
länder*innen insgesamt oder Beschäftigte mit indi-
rektem Migrationshintergrund sowie sozialversiche-
rungspflichtig Teilzeitbeschäftigte.14  

6 Wie kann der Umfang der Niedriglohn-
beschäftigung reduziert werden? 

Als Wege zu einer Reduzierung der Niedriglohnbe-
schäftigung in Deutschland werden weitere Erhö-
hungen des Mindestlohns (z.B. verdi vom 
29.10.202415) sowie eine Stärkung der Tarifbin-
dung16 diskutiert. Um eine Verringerung der Niedrig-
lohnbeschäftigung zu bewirken, müssten sich die 
Löhne im unteren Bereich der Verteilung überpro-
portional erhöhen und es müsste zu einer Kompres-
sion der Lohnverteilung im unteren Bereich kom-
men. Mit dem unteren Bereich kann hier nicht nur 
der Niedriglohnsektor gemeint sein. Die Lohnkom-
pression muss über den Bereich der Niedriglohn-
schwelle hinausgehen, um den Umfang der Niedrig-
lohnbeschäftigung wirksam zu verringern.  

Dütsch et al. (2025, S. 123f.) geben einen Überblick 
über Studien zum kausalen Zusammenhang zwi-
schen der Mindestlohneinführung bzw. den nachfol-
genden Erhöhungen und der Entwicklung von Löh-
nen. Überwiegend zeigen sich deutliche Steigerun-
gen der Stundenlöhne im unteren Bereich der  
Verteilung. Die Studien deuten auf größere Lohn-

_ 

14 Ob die Zunahme der Beschäftigung ohne die Erhöhung des Mindest-
lohns ggf. stärker gewesen wäre, ließe sich nur durch Kausalanalysen 
klären, die zur Erhöhung des Mindestlohns auf 12 € bisher nicht vorlie-
gen.  
15 Positionspapier von ver.di „Mindestlohn: Warum er auf 15 Euro stei-
gen muss“, Abruf am 25.11.2024; https://www.verdi.de/themen/ar-
beit/++co++d4ff4502-5cd5-11ec-9ee8-001a4a16012a 

steigerungen in Ostdeutschland, für Frauen und für 
Vollzeitbeschäftigte hin (ebd., S. 126). Burauel et al. 
(2018, S. 69) kommen zu dem Ergebnis, dass die Ein-
führung des Mindestlohns sich positiv auf die Löhne 
von Beschäftigtengruppen ausgewirkt hat, die in der 
Regel einen niedrigen Lohn erhalten (geringfügig Be-
schäftigte, Geringqualifizierte, Frauen und Auslän-
der*innen). Für die Erhöhung des Mindestlohns auf 
12 € gehen Dütsch et al. (2025, S. 121) von einer Er-
höhung der Stundenlöhne im Mindestlohnbereich 
von ungefähr 15 % aus, was für Vollzeit-, Teilzeit und 
geringfügig Beschäftigte gleichermaßen gelte.17  

Ob die Einführung des Mindestlohns in Deutschland 
bzw. die nachfolgenden Erhöhungen zu einer Ver-
kleinerung des Niedriglohnsektors geführt haben, ist 
empirisch nicht eindeutig belegt. So stellen Dütsch 
et al. (2023) bei einem Vergleich der Jahr 2014 und 
2018, also vor und nach der Einführung des Mindest-
lohns in Deutschland, fest, dass sich die Lohnstruktur 
am unteren Rand zwar komprimiert hat, der Umfang 
der Niedriglohnbeschäftigung aber um einen Pro-
zentpunkt zugenommen hat. Im vierten Bericht der 
Mindestlohnkommission (Mindestlohnkommission 
2023, S.  66) wird auf Basis der Verdiensterhebung 
ein Rückgang des Niedriglohnrisikos von 19 % auf 
15 % zwischen April und Oktober 2022 beschrieben. 
Ein kausaler Zusammenhang zur Mindestlohnerhö-
hung wurde bisher nicht untersucht.  

Grundsätzlich stellt sich hier die Frage, ob Beschäf-
tigtengruppen, die stark von einer Mindestlohner-
höhung betroffen sind oder deren Löhne durch die 
Mindestlohnerhöhung besonders stark steigen, 
auch besonders häufig die Niedriglohnschwelle 
überspringen und sich somit ihr Niedriglohnrisiko 
verringert. Die Gruppen mit einem deutlichen Rück-
gang des Niedriglohnrisikos in der eigenen Auswer-
tung decken sich nur zum Teil mit denen, deren 
Löhne in früheren Studien besonders deutlich ge-
stiegen sind (z.B. Ausländer*innen). Etwa bei Män-
nern oder Hochqualifizierten war der deutliche 
Rückgang des Niedriglohnrisikos zwischen 2021 und 
2022 eher überraschend, da für sie in früheren  
Studien keine überdurchschnittlichen Lohn-

16 Z.B. Antrag von Abgeordneten der Linken „Aktionsplan zur Stärkung 
der Tarifbindung“, Bundestags Drucksache 20/11426 vom 14.5.2024.  
17 Eine weitere Differenzierung der Veränderung von Stundenlöhnen 
liegt nicht vor. Eine hohe Betroffenheit durch die Erhöhung des Mindest-
lohns auf 12 € wird für Jüngere, Ältere, Minijobber*innen, Geringquali-
fizierte, Beschäftigte ohne Tarifbindung sowie in Kleinbetrieben ausge-
wiesen (Mindestlohnkommission 2023, S. 57). 

https://www.verdi.de/themen/arbeit/++co++d4ff4502-5cd5-11ec-9ee8-001a4a16012a
https://www.verdi.de/themen/arbeit/++co++d4ff4502-5cd5-11ec-9ee8-001a4a16012a
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steigerungen im Zusammenhang mit Mindestlohn-
erhöhungen berichtet wurden.  

Dütsch et al. (2023, S. 14) stellen für die Zeit der Ein-
führung des Mindestlohns und seine erste Erhöhung 
auf 8,84 € fest, dass sich zwar die Löhne am unteren 
Rand der Verteilung deutlich erhöht haben, gleich-
zeitig der Umfang des Niedriglohnsektors aber leicht 
zugenommen hat, besonders für Geringqualifizierte 
und Minijobber*innen. Sie sprechen hier einen Fahr-
stuhleffekt und einen Selektionseffekt an, durch den 
es nicht allen Beschäftigtengruppen, die von einer 
Mindestlohnerhöhung profitieren, gelingt, die Nied-
riglohnschwelle zu überspringen.  

Eine Studie von Bispinck et al. (2023) deutet darauf 
hin, dass Mindestlöhne und der Umfang des Niedrig-
lohnsektors durch das Tarifvertragssystem mitei-
nander zusammenhängen. Die Autor*innen haben 
den Zusammenhang zwischen Mindestlohnanpas-
sungen und Änderungen der tariflichen Lohnstruktu-
ren eingehend untersucht und gelangen in fast allen 
analysierten Branchen (mit Ausnahme des Einzel-
handels) zu dem Befund, dass die Erhöhungen des 
Mindestlohns zwischen 2020 und 2022 zum einen zu 
deutlichen Steigerungen der Tariflöhne führten und 
zum anderen eine Stauchung der Lohnstruktur im 
unteren Bereich zur Folge hatten. Steigerungen des 
Mindestlohns führen also zu Lohnerhöhungen auch 
oberhalb des Mindestlohns18,  und genau hier sind 
Beschäftigtengruppen zu finden, die die Niedrig-
lohnschwelle überspringen können und deren Nied-
riglohnrisiko sich in der Folge verringert.  

Bosch et al. (2021) analysieren den Zusammenhang 
zwischen Mindestlöhnen und Tarifverträgen entlang 
einer Typologie, in die sich unterschiedliche Bran-
chen einordnen lassen. Am einen Ende finden sich 
Branchen mit starken Gewerkschaften, die in der 
Lage sind, tarifliche Entlohnungsstrukturen deutlich 
oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns durchzuset-
zen (Öffentlicher Dienst, Metallerzeugung und Che-
mische Industrie). Hier hat der gesetzliche Mindest-
lohn wenig Einfluss auf die Tariflöhne, da diese deut-
lich höher liegen.  

Am anderen Ende der Typologie stehen Wirtschafts-
bereiche mit schwachen Gewerkschaften vor allem 
im Bereich privater Dienstleistungen. In diesen Bran-
chen erhielt in der Vergangenheit oft ein Großteil 

_ 

18 Dies deckt sich auch mit den Ergebnissen von Pusch (2024), der eine 
Wirkung der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns im Jahr 2015 bis 
in die Mitte der individuellen Lohneinkommen nachweist. 

der Beschäftigten nur den Mindestlohn. Hier hat der 
Mindestlohn einen starken Einfluss auf die Löhne, da 
die Tariflöhne bei einer Erhöhung des gesetzlichen 
Mindestlohns diesen unterschreiten und in der 
Folge angehoben werden müssen. Die entschei-
dende Frage ist allerdings, ob hierbei die Niedrig-
lohnschwelle überschritten wird. Da ein Großteil der 
Beschäftigten in diesen Branchen nur wenig mehr 
als den Mindestlohn erhält, dürfte dies eher nicht 
der Fall sein.  

Am ehesten dürfte der Mindestlohn in Branchen zu 
einer Reduzierung des Niedriglohnrisikos führen, die 
von Bosch et al. (2021, S. 123) als „negotiated mini-
mum wage“ bzw. von Dingeldey et al. (2021, S. 8) als 
„distant interaction“ bezeichnet werden. Hier exis-
tieren tariflich ausgehandelte Mindestlöhne oder 
Tarifgitter, die zwar oberhalb des gesetzlichen Min-
destlohns liegen, aber nicht so weit oberhalb, dass 
eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns kei-
nen Einfluss auf die Entlohnungsstruktur in der Bran-
che hätte. Je nachdem, wie weit oberhalb des ge-
setzlichen Mindestlohns die Tarifstrukturen einer 
Branche liegen, sind es dann aber nicht unbedingt 
die Beschäftigten mit Einstiegslöhnen, die die Nied-
riglohnschwelle überspringen können, sondern eher 
die Beschäftigten der darüberliegenden Lohnstufen.  

Wie die eigene Auswertung zeigt, hat sich im Zeit-
raum der Mindestlohnerhöhung auf 12 € das Nied-
riglohnrisiko für einen Teil der besonders stark von 
Niedriglöhnen betroffenen Gruppen reduziert: z.B. 
Migrant*innen oder befristet Beschäftigte. Bei an-
deren bei den Löhnen benachteiligten Gruppen, wie 
Geringqualifizierten, Frauen, Jüngeren, Älteren oder 
Minijobber*innen, konnte hingegen nur ein unter-
durchschnittlicher Rückgang des Niedriglohnrisikos 
festgestellt werden. Ein überdurchschnittlicher 
Rückgang des Niedriglohnrisikos zeigte sich eher bei 
Hochqualifizierten, mittleren Altersgruppen, Män-
nern oder sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten, also nicht bei den Beschäftigtengruppen, die be-
sonders schlecht bezahlt werden. Somit profitieren 
von einer Mindestlohnerhöhung zwar diejenigen mit 
besonders niedrigen Löhnen. Tatsächlich die Nied-
riglohnschwelle überspringen können aber eher die-
jenigen, die in der Entlohnungsstruktur oberhalb der 
Einstiegslöhne liegen. 
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Hier stellt sich die Frage, ob eine abermalige Erhö-
hung des Mindestlohns zum einen geeignet ist, den 
Niedriglohnsektor weiter zu verkleinern, und zum 
anderen besonders betroffenen Beschäftigtengrup-
pen helfen würde, ein Lohnniveau oberhalb der 
Niedriglohnschwelle zu erreichen. Die internationale 
Mindestlohnforschung wie auch eigene Studien zei-
gen, dass der Umfang der Tarifbindung einen deut-
lich stärkeren Einfluss auf den Umfang der Niedrig-
lohnbeschäftigung in einem Land entfaltet als die 
Existenz oder Höhe eines gesetzlichen Mindestlohns 
(vgl. z.B. Bosch und Weinkopf 2013 und 2015; Bosch 
et al. 2021; Grimshaw et al. 2014; Hayter und Wein-
berg 2011). Eine Ausweitung der Tarifbindung 
würde zu einer Anhebung der Löhne in den bisher 
nicht tarifgebundenen Unternehmen führen. Dieser 
Mechanismus wirkt besonders stark, da Tariflöhne 
in der Regel oberhalb des Mindestlohns liegen. 

Um einen Eindruck davon zu bekommen, welche Be-
schäftigtengruppen besonders von einer höheren 
Tarifbindung profitieren würden, wird in Tabelle 3 
das Niedriglohnrisiko von tarifgebundenen und nicht 
tarifgebundenen Beschäftigtengruppen verglichen. 
Für die abhängig Beschäftigten insgesamt liegt das 

Niedriglohnrisiko mit Tarifbindung nur bei knapp 
11 %. Für nicht tarifgebundene Beschäftigte ist es 
mit gut 26 % um rund 148 % höher. Ein noch deutli-
cherer Unterschied zeigt sich für Beschäftigte mit 
abgeschlossener Berufsausbildung, Ältere, Auslän-
der*innen, befristet Beschäftigte oder Vollzeitbe-
schäftigte. Die Auswertung zeigt zum einen, dass 
eine Erhöhung der Tarifbindung den Niedriglohnsek-
tor deutlich verkleinern könnte. Zum anderen wür-
den aber auch hiervon nicht unbedingt die von Nied-
riglöhnen besonders betroffenen Gruppen profitie-
ren.  

Überraschend ist das hohe Niedriglohnrisiko von ty-
pischen Niedriglohngruppen auch unter den tarifge-
bundenen Beschäftigten. In Minijobs (78,2 %), bei 
Geringqualifizierten (32,6 %), bei Jüngeren (31,6 %) 
oder bei befristet Beschäftigten (25,6 %) kann auch 
Tarifbindung nicht vor Niedriglöhnen schützen. Hier 
kann es sich zum einen um Tariflöhne handeln, die 
im Bereich des Mindestlohns und damit unterhalb 
der Niedriglohnschwelle liegen. Zum anderen könn-
ten die Befunde aber auch auf die Umgehung tarifli-
cher Standards hindeuten. 

 

Tabelle 3:  Einfluss der Tarifbindung auf das Niedriglohnrisiko von Beschäftigtengruppen 202119  

Niedriglohnrisiko bzw. Unterschied im Niedriglohnrisiko in Prozent 

Kategorie Ausprägung Anteil der jeweiligen Gruppe an der  
Gesamtbeschäftigung 

Änderung 2021 – 2022  
(relativ in %) 

Tarifbindung Keine Tarifbindung 

Qualifikation Ohne Berufsausbildung 32,6 53,2 63,2 

Mit Berufsausbildung 10,6 30,4 186,8 

Akademischer Abschluss 5,0 11,1 122,0 

Geschlecht Männer 7,9 19,8 150,6 

Frauen 13,4 34,0 153,7 

Alter Unter 25 Jahre 31,6 56,2 77,8 

25 – 34 11,5 24,9 116,5 

35 – 44 8,5 18,0 111,8 

45 – 54 9,1 22,9 151,6 

_ 

19 Im Jahr 2022 wurde die Tarifbindung im SOEP nicht erfasst.  
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55+ 9,5 31,7 233,7 

Nationalität Deutsche 10,1 24,9 146,5 

Ausländer*innen 14,9 41,0 175,2 

Migrationshintergrund Kein Migrations- 
hintergrund 

9,7 24,8 155,7 

Direkter Migrations- 
hintergrund 

14,8 34,2 131,1 

indirekter Migrations- 
hintergrund 

11,9 29,6 148,7 

Befristung Befristet 8,5 23,0 170,6 

Unbefristet 25,6 49,4 93,0 

Arbeitszeitform Vollzeit 6,1 16,4 168,9 

Teilzeit 14,4 32,3 124,3 

Minijob 78,2 80,3 2,7 

Gesamtwirtschaft 10,6 26,3 148,1 

Lesehilfe: Geringqualifizierte ohne Tarifbindung hatten 2021 ein Niedriglohnrisiko von gut 53 %. Mit Tarifbindung lag 
ihr Niedriglohnrisiko lediglich bei knapp 33 % 

Quelle: SOEP v39, eigene Berechnung. 

7 Zusammenfassung und Fazit 

Das Niedriglohnrisiko ist zwischen 2021 und 2022 
um fast zwei Prozentpunkte auf 19 % deutlich ge-
sunken. Anders als in früheren Jahren zeigte sich die-
ser Rückgang vor allem in Westdeutschland. Ein 
Grund für den deutlichen Rückgang der Niedriglohn-
beschäftigung dürfte die Anhebung des Mindest-
lohns auf 12 € sein. Ob mit der Erhöhung des Min-
destlohns auf 12 € das Kriterium eines Kaitz-Index 
von 60 % des Medians erreicht ist, lässt sich nicht 
eindeutig sagen. Nach der eigenen Analyse liegt der 
Mindestlohn von 12 € bei knapp 59 % des Median-
lohns aller Beschäftigten. Dütsch et al. (2025, S. 118) 
gehen für Oktober 2022 von einem Kaitz-Index von 
56 % bezogen auf den Medianlohn von Vollzeitbe-
schäftigen und von 63 % bezogen auf alle Beschäf-
tigten aus. Lübker und Schulten (2024, S. 10) weisen 
für 2023 einen medianbasierten Kaitz-Index von 
52,9 % aus. Die Angaben unterscheiden sich durch 
die unterschiedlichen Bezugsjahre und die verwen-
deten Datenquellen (SOEP in der eigenen 

Auswertung und VE in den anderen genannten Stu-
dien). Zudem fällt der Kaitz-Index beim Bezug auf 
den Medianlohn von Vollzeitbeschäftigten deutlich 
geringer aus.  

Die durchschnittlichen Stundenlöhne im Niedrig-
lohnbereich lagen 2022 bei knapp 75 % der Niedrig-
lohnschwelle und damit etwas niedriger als im Jahr 
der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 2015 
mit gut 76 %. Die Wirkung der Mindestlohnerhö-
hung auf 12 € dürfte sich in den vorliegenden Daten 
aber noch nicht vollständig widerspiegeln.  

Deutlich reduziert hat sich das Niedriglohnrisiko für 
Beschäftigte mit direktem Migrationshintergrund 
um 23,3 %. Der Anteil dieser Gruppe an der Gesamt-
beschäftigung ist zeitgleich um knapp 13 % gestie-
gen. Für befristet Beschäftigte zeigte sich ein über-
durchschnittlicher Rückgang das Niedriglohnrisikos 
ebenso wie für sozialversicherungspflichtig Teilzeit-
beschäftigte. Andere Beschäftigtengruppen mit ei-
nem deutlichen Rückgang des Niedriglohnrisikos wa-
ren Hochqualifizierte oder Beschäftigte aus den 
mittleren Altersgruppen. Beides sind keine 
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Beschäftigtengruppen mit einem besonders hohen 
Niedriglohnrisiko. Somit konnten vom Rückgang des 
Niedriglohnrisikos nur zum Teil Beschäftigtengrup-
pen mit einem überdurchschnittlich hohen Niedrig-
lohnrisiko profitieren. Für Minijobber*innen, Ge-
ringqualifizierte, jüngere oder ältere Beschäftigte 
zeigte sich dieser Effekt nicht.  

Es liegen zwar keine Kausalanalysen zum Zusam-
menhang zwischen der Mindestlohnerhöhung auf 
12 € und dem Umfang des Niedriglohnsektors vor. 
Deskriptive Auswertungen wie der hier vorliegende 
Report oder der Bericht der Mindestlohnkommis-
sion deuten aber auf einen deutlichen Rückgang der 
Niedriglohnbeschäftigung durch die Erhöhung des 
Mindestlohns auf 12 € im Oktober 2022 hin. Den-
noch ist der Umfang der Niedriglohnbeschäftigung 
mit 19 % (Datenbasis SOEP) bzw. 15 % (Datenbasis 
VE; Mindestlohnkommission 2023, S. 66) im Jahr 
2022 immer noch sehr hoch.  

Um den Niedriglohnsektor weiter zu verkleinern, 
sollte neben Erhöhungen des Mindestlohns über 
eine Stärkung der Tarifbindung, beispielsweise 
durch die Erleichterung von Allgemeinverbindlicher-
klärungen von Tarifverträgen, nachgedacht werden. 
Unter Tarifbeschäftigten zeigt sich mit knapp 11 % 
ein deutlich geringeres Niedriglohnrisiko als unter 
nicht tarifgebundenen Beschäftigten mit gut 26 %.20 
Somit ist von einer Stärkung der Tarifbindung ein 
deutlicher Rückgang der Niedriglohnbeschäftigung 
zu erwarten. Sowohl Erhöhungen des Mindestlohns 
als auch eine Stärkung der Tarifbindung bringen den 
Beschäftigten natürlich nur dann Vorteile, wenn die 
vereinbarten Löhne in der Praxis auch eingehalten 
werden und den Beschäftigten nicht z.B. durch un-
bezahlte Mehrarbeit unterm Strich derselbe Lohn 
bleibt wie vor einer formellen Lohnerhöhung.

  

 

_ 

20 Dieser Unterschied hängt zum Teil mit unterschiedlichen Branchen- 
oder Betriebsgrößenstrukturen der beiden Gruppen zusammen. Tarifge-
bundene Betriebe sind in der Regel deutlich größer als nicht 

tarifgebundene. Eine Stärkung der Tarifbindung würde aber vor allem 
dort wirken, wo die Löhne besonders niedrig sind und der Lohnunter-
schied durch eine Tarifbindung besonders groß ist (z.B. Kleinbetriebe). 
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